
Calrver Wochenblatt.
Amts - und InteMqenzblatt für - eu Bezirk.

Nro 51 Erscheint ivöchenriicti zweimal , nämlich Mittwoch »no Samstag.
Äbonnemenrspreiö kalbjährlich 4ö kr.. vieriehäbriicd 23 kr

niertinnsrrei ? für vir aeiraiteiik Zeile oder deren Raum  1 */, kr.

Mittwoch,
den 3 , Juli 1861.

Amtliche Verordnungen und
Bekanntmachungen.

Calw.
Die Schultheißenämter

werden bilNiit erinnert , den auf den
1. Juli verfallenden Berndl in Be¬
treff der . Unt rbtinguug derjenigen
Söhne heriniizieheuder GewerbSleute,
welche das sch» lpfli «chiige Aller , u-
rückgelegi haben , mit nächstem Boten
einzusenden.

Jnltrukuon vom 9 , Eept , 1824,
Ergänz » ! gsband I . zum Reg -Bl . S.
150 , und 8 2 der Hai siivrduung vom
5 . April I85l . Reg . -Bl . S . 99.

Den 29 , Juni 1861.
K Oberami.

Act . Reuß,  A .-V.

Hirsau , Alienitai ^ und R 'Uthin.
Aufforderung

zn Fatirmig des Kapital -, Renten -,
Dienst - und Berufs Einkommens ans
den 1. Juli 1861 Behufs der Be-

steurung Pro 1861 62.
In Evmaßlvit des Art . 7 des

Gesetzes von « 19 . September 1852
(Reg . - Bl , S . 236 ) wird behufs
derFatirunq des der Besteue¬
rung unterliegenden Kapi¬
tal » , Rente n -, Dien st- und B e-
r u fs - Ein ko m m en s a uf den 1.
Juli  1861 nachstehende Aufforde¬
rung erlaffen : I . Die in Art . 2 deS
Gesetzes vom 19 . September 1852
bezeichneten Steuerpflichtigen oder de¬
ren gesetzliche Stellvertreter — für
dte im Ausland sich Aufhaltenden
die aufzustellenken Bevollmächtigten
— werden hicmit aufgefor¬
dert,  nach Maßgabe des gedachten
Gesetzes und der Instruktion zu Voll¬
ziehung desselben vom 10 . Juni 1853
(Reg. »Bl. S . 171 ff.) an die nach8

12 der Instruktion zusammengesetzte
OrlSsteuerkommission spätestens bis
zum I Anaust 1861 oder wenn die
Ortssteiurkommission einen kürze
ren Termin  ainub raumen für
angemessen erachten sollte , inner¬
halb dieser Frist  eine Erklärung
abzugeben : n) ob sie sich am 1. Juli
>861 >m Besitze steuerbarer Kapi¬
talien und RenNn (Ziffer II . l
hlenach ) befunden haben und wie
hoch sich nach dem Bestände von die¬
sem Tage , welcher für ne Eutrich-
iung der Sieu . r auf das ganze Etats
fahr 1861 — 62 eniicwidel , rer Jah-
reserlrag belauft ? d) Wie hoch sich
ihr Dienst und Berufsein
kommen  i sowohl in festen als in
veränderlichen Bezügen , ist -he hie-
nach Ziff . II . 2 ) belauft ? Das feste
ständige Einkommen ist nach dem
Stande am 1, Juli 1861 . nis ver¬
änderliche wechseln " «: nach dem Er
gebniß des EkaiS Jabres 1. Inst
1860 - 6l anzngeben ; e) was sie
sonst <ur Erläuterung ihrer Fassion
beiiufüg .en für noil 'w » big halten.
II . Nach Art 1 des G «s>tzeS unter¬
liegt der Besteurung 1) das Ein¬
kommen aus Kapitalien und
Renten  und zwar i») der Ertrag
auS verzinslichen im In - oder Alts¬
land (vergl . jedoch Gesetz - Irr . 3 -D i)
angelegten eigenkhümlichen oder nutz-
nießlichen Kapitalien (verzinslichen
Darlehen , Schuldbriefen , Staats
oder andern Obligationen , Lotterie-
AnlehenSloosen ),verzinslichen und un-
vcrzinSlichenZielforderungen ; d) Ren¬
ten , als Leibgcdinge , Leibrenten , Zeit¬
rente » und vererbliche Renten jeder
Art ( mit Ausnahme der vom Grnnd-
ertrage abgezogenen , nach 8 22 Satz
1 des KatastergesetzeS vom 15 , Juli
1821 der Gefällsteuer unterliegenden

Grundgcfälle und der diesen gleich-
zuachienden reichsschlußmäßtgni Ren¬
ten ), übrigens ohne Unterschied , ob
die Reinen auf Grundeigniihiim ober
bestimmte Gefälle fnnnri sind oder
nicht , ob sie von der Staatskasse,
von Körperschafien oder Privaten
gereicht werden , aus dem In - oder
ÄuSlande fließen (" ergl jedoch Ge¬
setz Art 3 ^ >) . sowie d,e Entschä-
djgunaen , wellve an frühere Berech¬
tigte für verlorenen Umgel dSbezug
onr genoss » e Umgeldsfreiheit , für
aufgehobene Kamm . rsteuerwod r auS
sonstigen Titeln gereicht werden , die
söu ' adeligen Guisb sitzeru a » Mit¬
glieder ihrer Familien zu entrichten¬
den Avattagen,  Wittum , Alimente,
«benso Piäbetibeti und Ordeiispeusto-
nen , mgleuch ü Rettlen oder Dividen¬
den aus auf Gnvinn berechneten
Akiiennale '. n binungeu , soweit daS
beir -fftiide Uaternehmen nicht der
w ürl l e m b e r g l s che n Mewerb-
steuer  unieiliegt . 2 ) Das Dlenst-
»nd B e r u fs e in ko,n m e n jeder
Art,  welches im Lande erworben
wird , insbesondere rr) aller imSiaats »,
Hof - , Kirchen - , Schul - , Körper¬
schafts -, Gemeinde und StiflungS-
bienst aktiv angestellten oder verwen¬
deten Personen , der Militärpersonen,
der ausübenden Aerzte , Rechtsan¬
wälte , immairiculirten Notare , Kom¬
missionäre , Mackler (Sensale ) , Ar ^-
chitekten , Feldmesser , Künstler , Lite¬
raten , der Herausgeber von Zeit¬
schriften , der guiöherrlichen Verwal¬
ter und Diener , der Pfleger und
Vermögensverwalter aller Art , der
Verwalter , Geschäftsführer und Die¬
ner von Prwatvereinen , der bei öf¬
fentlichen Stellen , bei gewerblichen
Unternehmungen , sowie für Privat¬
dienste aller Art verwendeten männ-
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sichen und weiblichen Gehilfen und
Diener ; d) die Quiescenzgehalte der
Civil - u » v Mllitärstaaksdiener , sowie
die Pensionen oder Ruhegebalte , die
Invaliden -, Medaillen - , Gnadenge-
halte und Nnierstütznnacn , welche
einer der zu lit . a aufgeführten Per¬
sonen nach dem Austritt aus dem
aktivenDienstverbällniffe m Beziehung
auf ibre frühere Dienstleistung v er aus
gleichem Grunde deren Wniwen und
Waisen von dem Staate , aus einer
andern öffentlichen Kasse oder von
einem Privaten gereicht werden , über¬
haupt Alle , welche aus persönlichen
Leistungen einen der Gewerbesteuer
nicht unterworfenen Erwerb ziehen.
Unständige Gratialien und Geschenk,
gehören nicht bteher . Wenn Zinse
«der Renten als Tbeile eines Dienst
oder ähnlichen Einkommens bezogen
werden , so unterlieg . n sie d>r Be-
steurung als Dienst - und Berufs-
einkommen unter Ziff 2 . III . Die
nach Z >ff. I . oben abzugebenden Er¬
klärungen (Fassionen ; I ) über ras
Kapital - und Renten - E >n-
ko  m m e n können emwerer mündlich
in das von der Ortsttenertommijsion
zu fükrende A ffnabmeprvtokoll , o - er
schriftlich  nach der in 8 . 17 Ziff.
1 der obenerwähnten Instruktion ge¬
gebenen näheren B . ftimmnng abge
geben werden . Dagegen sind 2 ) die
Fassioneu über das Dienst- und
8 er  u fö ei  n ko m m e n in der Regel
schriftlich  nach de », vorgeschriebe¬
nen Formular zu übergeben ; sie
können aber m den un § , 17 Ziff . 2
der gedachten Jnstrukiion bestimmlen
Fällen auch mündlich  ln ras Auf¬
nahme -Protokoll abgegeb . n werden.
IV . Bon der F a ssi o u s p fl ich t
de freit  sind bezüglich des oben Ziff.
II . I bezeichnte » Kapital - und Ren-
len -Eink . mmenS die uu Gesetz Art.
3 ^ s , d , ß- genannten Anstalten , die
im Gesetz Art . 3 e erwähnte all
gemein . Sparkasse in Stuttgart und
Diejenigen , welche in diese Spar¬
kaffe Ersparniß - Einlagen gemacht
haben , hinsichtlich der denselben aus
diesen Einlagen zufließenden Zinse,
ferner die in Art . 3 ^ 5 genannte
Klaffe des WohltbätigkeitSvereins,
sowie bezüglich der Dienst - und Be-
rufScmkommenösteucr diejenigen Per - s

soncn , welche nach Gesetz Art . 3 6a
und d von dieser Steuer frei bleiben.
Uebrigens muß auf etwaiges Anfor¬
dern der Oilöstenesfvmiinsstoil gleich¬
wohl die in § - >4 Abs 2 rer mehr-
erwähnten Jnstrultion vorgeschriebene
Anzeige abgegeben werden . V . Wenn
weitere (s. Ziff . IV . oben ) in, Gesetz
Art . 3 o, 1' g , nannte Anstali . n
oder wenn Institute der im Gesetz
Art . 3 I o, ri, k bezeichnten Art
Steuerbefreiung a, .sprechen ; beglei¬
chen wenn auf Grund der Bestim¬
mungen >m Gesetz Art . 3 V I>, i ein
solcher Anspruch erhoben w . rden will,
so sind diese mit vollständigen Nach¬
weisen zu begründenden Änsvrüche
durch die Ortsstenerkomwissivn beim
Kameralamt anzubringen . Tie den
Mitglied . rn des K a pi t a l i st e n v e r-
>ins >n Stuttgart früber eingeränmie
Steuerfreiheit für ihre Einlagen l»
diesen Bereu , sin et »ach einer Ver¬
fügung des Kgl . Finanzminlsterinms
vom 2 . April 1859 nicht mehr statt;
die Mitglieder dieses Bereins werden
daher aufg . fvrbert , die Zinse aus
tlesen Einlagen gleich ikren übrigen
Kapualzinsen zu fatireu . Ebenso
haben die Mitglieb -r der Allgc-
m einen Renten-  A n sta l t in
Stuttgart die Renten , welche sie von
dieser Anstalt beziehen , zu fatiren und
zu versteuern , da die R -nten -Anstalt
seit 1. Juli 1860 nur die nach Ab¬
zug der auszubezahlenden Renten ihr
verbleibenden Aklivzinse versteuert.
VI . Wer die Fallrung seines Ein¬
kommens gänzlich unterläßt ' oder sol¬
ches iheilweise verschweigt , wird nach
Art . Il res Ges . tz. ö und § . l6
der Instruktion mit Strafe belegt.
VII . In Gemäßheit des 8- 13 der
Jnstiukiion vom 10 . Juni 1853
i>t gegenwärtige Aufforderung durch
die Or i s st e u er - C o m m is s io n in
der ortsüblichen W . ise öffentlich be¬
kannt zu machen und mit der etwa
geeignet erscheinenden Belehrung am
Ralhhaus ober an einem sonst hiezu
geeigneten Orte öffentlich anzuschla¬
gen Auch hat j e b e Ortssteu er-
C o m m i s s i o n i n i h r e r Bekannt¬
machung zu b e sti m men , zu
welcher Zeit u nd in welchem
Lokal die Erklärungen (Fas¬
st o neu ) an die CommissionI

abgegeben werden müssen.
VIII . Den Ortssteuer - Commissio¬
nen sind die vorbereiteten Protokolle
mit den Vorgängen bereits zugestellt
worden , und sind sämmtliche Acten
nach vollzogenem Geschäft nebst dem
Kostenzeitel sobald als möglich , je¬
denfalls aber innerhalb der vorgc-
schiiebenen Zeit , an das betreffende
Kameralami einznsenven.

Den 1 Juli 186l.
Die Kameralämter

Hirsau , Altenstaia und Reuthi » .

Forstamt Wildberg.
Revier Scbönbroun.

Holz - Verkauf
! am Donnerstag und Freitag,

den l t.  und 12 Jnli,
ans dem Siaatswald Schmaler Buh¬

ler 2:
5 Nadelbolzstangen , 3l bis 35'

lang und bis 4 " umen
stark,

40 Klafter Nadelholzscheiter,
9l/j „ Nadelbvlzprügcl,

94 ' / ., „ Rauh - u . Anbruchholz,
79 '/ « „ tannene Rinde,

2325 Nadelholzwellen,
262V - Haufen ungebundenes Na-

belreisach,
850 Wellen Abfall Reis.

Zusammenkunft an biiden Tagen
Morgens 7 Ilkr beim Buhlerstich.

Am Samstag,  den 13 . Juli,
aus dem Skaatswald Großer Buh-

l . r l:
20 Klafter Nadelbolzscheiter,

6 '/ < » Nav lbolzprügel,
11 „ Rank - u Anbruchholz,

5l '/ < „ tannene Rinde,
425 Nadelholzwellen und
350 Abfallreis auf Haufen;

aus dem Siaatswald Mäbich:
475 Nadelholrwellen.

Zusammenkunft Morgens 7 Uhr
bei der Saatschnle.

Wildberg , 27 . Juni 1861.
K . Forftamt.

Niethammer.

2 )1. Revier Naislach.
Die Vornahme
wiederholter Akkorde

über
1) Die Fertigung einer Schncll-

waage,
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2 ) das Kleinscklqgen von 1600
Roßlast - n Steine in dem Wald¬
bezirk Weckenhardt,

findet am
Montag,  den 8 . Juli d. I .,

Vormittags lO Ubr,
auf dem Rcubkanö in Würzbach statt.

Den 29 Juni 1861.
K . Revierförster

S ch l a l ch.

Calw.

.Aufforderung
der Ortssteuer - Commission zu Fa-
tirnng des Capital , Renten -, Dienst-
und Berufs Eilikommens nach dein
Stande vom 1. Juli 1861 Behufs
der Bestenrnui ; für das Finanz-

Jahr 1861/62.
Unter Beneuung auf die Bekannt¬

machung des K . Kameralaims Hirsau
werden eie SleuerpflM ' iigen ui die¬
siger Gemeinte aufgcfordert , nack
den in jener Bekanntmachung gege¬
benen Vorschrift n am

Freilag und Samstag,
den 5 und 6 . d. M,

Vormittags von 9 — 12,
und NnchmitiagS von 2 — 5 Ubr,

der Ortssteuer Commission auf dem
Rathbause die Eittärung abzugeben:

g . ob si sich am l . Juli l86l
im Besitze steiierbarer Kapitalien und
Renten befunden haben , und wie
hoch sich nach dem Bestand von
diesem Tage , welcher für die Ent¬
richtung der Steuer auf daS ganze
Elalsjahr 1860/61 entscheidet , der
Jahresertrag beläuft?

d . wie hoch sich ihr Dienst - und
Berufseinkommen , sowohl in festen
als in veränderlichen B -zügen beläuft?

Das feste ständige Einkommen,
zu welchem nach einer Entscheidung
des K . Sieuerkollegiums , sowohl
dasjeniae , welches in bestimmten Ta¬
gen und Wochenlöhner , besteht , ge
rechnet wird , ist nach dem Stande
vom 1. Juli 1861 — das verän¬
derliche Einkommen aber nach dem
Ergebniß des letzten EtalSjahreS
1860/61 anzugeben;

o) was sie sonst zur Erläuterung
ihrer Fassionen bcizufügen haben.

Zur Erläuterung wird noch be¬
merkt :

1 . Die Fatirung kann mündlich

zu Protokoll oder schriftlich nach den
vorgeschriebenen Formularen ge¬
schehen.

Eine Berufung ans den Vor¬
gang ist nur zulässig , wenn eine
Veränderung in d,r Art und rem
Betrag des Einkommensbezug nicht
eingetreien ist.

Die m die allgemeine württem-
bergische Sparkasse zu Stuttgart ge
machten Einlagen , beziehungsweise
bas hieraus fließende Ztnseneinkom
men sind steuerfrei , und dürfen da¬
her nicht samt werden . Die in Gaitt
oder Rechtsstreit befindlichen Kapna
li>n , auö welchen Zinsen nicht fließe » ,
muss n gleichwohl zur Vormerkung
behufs spätere ! Nachholung der Steuer
in einer besonder » Beilage zur Fas
sivn angezeigi w >rden.

Wer Anspruch auf Steuerbe¬
freiung zu haben glaubt , hat eben¬
falls zu satiren und sein Steuer-
befrciungsgesuch im Fassionsformu-
lar zu begründen.

2 . Für die schriftliche Fatirung
des Kapital - und Rentcn -eintomincns,
sowie des Dienst - und Beruss -Ein-
tvmmens , ist sich der für beide Ar¬
ten von Einkommen besonders vor¬
geschriebenen Formulare zu bedienen
und es wird von denselben aus Ver¬
langen jedem Steuerpflichtigen je ein
Exemplar unentgeldlich abgegeben.

3 . Abgabepflichtige des Vorjahrs
sind , wenn sie kein der Einkommens-
Steuer unterworfenes Einlommcn
mehr beziehen , verbunden , innerhalb
des Termins eine sog . Fehlanzeige
einzureichen.

4 . Je nach Ablauf des gegebenen
Termins werden die Fassionszettel,
soweit sie bei der Ortssteuerkommis¬
sion noch nicht eingekommen sind , ab¬
geholt , wofür dem abholenden Diener
eine Ganggebühr von 4 kr. zu entrich¬
ten ist . Weitere Säumniß hat Bestra¬
fung zur Folge . Es kann jedoch das
Unterlassen der Fassion durch das
Vorgeben , von der Aufforderung zur
Fassion keine Kenntniß erhalten zu
haben , niemals entschuldigt werden.

5 . Die Fassionen sind von den
Pflichtigen oder deren gesetzlichen
Vertretern am Schluffe eigenhändig
zu unterzeichnen . Den in besondcrn.
Ausnahmssällen von Dritten abzu - ^

gebenden Fassionen ist eine Vollmacht
beizuschließen . Wenn in Folge der
mangelhaften Abfassung eine Fasston
zurückgewiesen werden muß , so wird
sie als nicht eingereicht angesehen.

6 . In Anstandsfällen werden die
Steuerpflichtigen vorgeladen , und
wenn sie der Auflage keine Folge
leisten , die weiter erforderlichen Maß¬
regeln angewendet werden.

7 . Gegen diejenigen Steuerpflich¬
tigen , welche den zweiten Termin
für Ablage der Fassion versäumen,
wird nach der Verfügung des K.
Stenerkollegiums von dem Ortsvor¬
steher eine Ordnungsstrafe erkannt
und bei fortgesetztem Ungehorsam
eine wiederholte und höhere Strafe
verfügt werden . Weitere Säumniß
hat dieEmschreitungdes K . Oberamts
und K . Kameralamts zur Folge.

8 . Tie Strafbestimmungen des
EinkommenSsteuer -Gesetzes vom 19.
September 1852 sind folgende:

Wenn ein der Besteurung unter¬
liegendes Einkommen ganz oder theil-
weise verschwiegen wird , so ist wegen
Steuergesährdung als Strafe der
zehnfache Betrag der verkürzten Steuer
verwirkt und daneben die letztere nach-
zuholcn.

Die Steuergesährdung ist im Falle
unvollständiger oder unrichtiger An¬
zeige mit Ablage der schriftlichen
oder mündlichen Erklärung an die
Ausnahmsbehörde , bei gänzlicher Un¬
terlassung der Anzeige aber mit dem
Ablauf des Steuerjahrs vollendet.

Tie Steuernachholung undStrafe
findet auch dann statt , wenn die
Thatsache , durch welche sic begründet
worden , erst nach dem Tode des
Schuldigen bekannt wird . Tie Ver¬
folgung der Uebertrctungen des Gese¬
tzes verjährt in 3 Jahren , findet also
nicht mehr statt , wenn während drei
Jahren in ununterbrochenerFolgc rich¬
tige Fassionen cingereiebt worden sind.

Calw , 2 . Juli 1801.
Ortssteuer - Commission.

Schuldt . Ruckhäberle.
C a l w.

Wirtbschafts Coiicession betr.
Gottlieb Friedrich Bai er , Bä - ,

ckermcister hier , hat um Erthcilung
^des persönlichen Rechts znm Wein-



und Mostschank nachgesucht. Die¬
jenigen, welche Einwendungen da¬
egen Vorbringen wollen, erhalten
iezu einen Termin von lO Tagen.

Tie Versäumniß dieser Frist schließt
die Beachtung späterer Einsprachenaus.

Am 1. Juli 1861.
Stadtschultheißenamt.

Schuldt.
2)1. Holzbronn.
Holz - Verkauf.

Am Donnerstag,  den Juli,
werden im diesigen Gemeinde-Wald
Vabn und Hardt

30 Stück Eichen, von 5 bis 20"
miltleremDnrchmesser und

5 tannene BauholzSlämme von
150 Cudikfuß

verkauft Die Liebbaber werden er¬
sucht, Vormittags9 Ubr sieb gefälligst
auf diesigem Ratbhaus empfinden.

Holzbronn, 24 Juni 1861.
Schultheiß Wacker.

Eichen-Verkauf.
Am nächsten

Freitag,  den 7. Juli d. I ,
von Morgens7 Uhr an,

werden im Siaatswald Gemeindsberg

57 Werk- Eicken, von 6- 12"
Durchmesser, sowie

221 Stück eichene Stangen, 3
und 4" stark, von 15
bis 28' lang,

verkauft, wozu die Liebhaber einge¬
laden werden.

Wildberg, 28. Juni 1861. .
Waldmeister

Walz.

Außeramtliche Gegenstände.
Nächsten Sonntag,  sowie die

ganze Woche über, sind frische Lan-
gcnbretzeln zu haben bei

Bäcker Frohnmüller
2)1. in der Vorstadt.

Stammheim.
Lehrlings-Gesuch.
Ich b>n Willens, wieder eine»

Lehrling in die Ledre saufznnebmen.
Schncidermstr. Sckmid.

Betten, Kom-
mode, Küchekä¬

sten, hohe und niedere, Tische, Bett¬
laden, verkauft

Schneider Deyle
in der Metzgergasse.

Pferde-Lotterie- Loose
sind zu haben bei

Ferdinand Georgii.
2)1. Mötllingen.

Feiler Farreu.
Eimn solchen, von Simmkntha»

ler Raye, 1'/ - Jahre alt,  schönem
Körperbau— hat zu verkaufen

GulspächterR. Schmid.

Kammer.mLL
Kammer zu vermiethen; wer? sagt
die Redaktion.

Gutes Fenster-Beschlag mit
Scheinhaken , den Flügel zu 15,
16, 18 und 20 kr, ist vorrätdig zu
haben bei Gottlob Mohr,
2)1.  Schlosser.

Aufforderung zur Rückgabe.
Der Entledner meines BucheS

„Merkwürdige Tage meines LebenS,
von einem bciiiswen Offizier" wird
zur sofortige» Rückgabe anfgefordert,
widrigenfalls er sich ihm zustoßende
Widerwärtigkeitenselbst zuzuschreibeu
hätte. Martin De minier.

Calw . Frucht - und Brodpreise ain 28. Juni 1861.

Getreide- Vori¬
ger

Rest

Neue
Zu¬

fuhr.

Ge¬
sa mm t-
Betrag.

Heuti¬
ger

Verkf.

Im
R e st Höchster Mittel- Niederster Verkaufs-

Gegendenvorigen
Durchschnittspreis

Gattungen. gebt. Preis. Preis. Preis. Summe. mehr wenigerEtr. Etr. Etr. Clr. Clr. fl- kr. fl- kr. fl- kr. fl- kr. fl- kr- fl- kr.
Weizen, aller

— neuer
Kernen, alter

— neuer 26 287 313 307 6 7 48 7 38'/- 7 18 2346 47 -- 6 _ ._
Roggen, alter 12 — 12 6 6 6 19 6 19 6 19 37 54 12Gemasch
Gerste, alte

— neue 9 — 9 9 5 20 5 20 5 20 48 —
Dinkel, alter

— neuer — 196 196 196 — 5 38 5 33 5 24 1087 3 — — -- 1'/«
Hgber, alter

— neuer 6 76 82 73 9 4 30 4 24 4 12 321 30 — V- — —

Summe— t ! I ! 3841/ 14
Brodtaxe : 4 Pfd. Kernenbrod 19 kr., dto. schwarzes 17 kr., 1 Kreuzerweck muß wägen4'/» Loth. —_ _ Stadtschultheißenamt. Schuldt.

Redigirt, gedruckt und verlegt «vn A. Oelschlägcri
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